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Vorlage für ein Hygienekonzept im Freien des Sängerbund Rangendingen 1843 e.V. 
um wieder Aufnahme von Gesangsprobe für unser Jahresabschlusskonzert 

am 26.12.2020 in der St.Gallus Kirche in Rangendingen, oder unter freiem Himmel 
 

Gültigkeit: 
 

Für alle unsere Chöre:  
Singschule / BAMBINI-Chor 

JungerChor voice mr’s 
GemischterChor 

 
1. Daten auf einen Überblick 

Probenbeginn KW 29 

Raum Name Pausenhof Schule (alt/neu) 

Name des Verein Sängerbund Rangendingen 1843 
e.V. 

Raumgröße/-höhe oder verfügbare 
Fläche 

Im Freien (primär) 
Alternativ: Aula Schule / 
Gemeindehaus UG / Bürgerhaus 
Höfendorf ...würde ich mit 
aufnehmen, falls Lockerungen es 
ermöglichen 

dadurch mögliche Gruppengröße Max. 99 Personen 

Probezeit und –Dauer Mittwochs 45min 

Möglichkeit zum Händewaschen/-
Desinfektion 

Desinfektion ist vorhanden 

Lüftungsmöglichkeit Im Freien 

Reinigungsintervalle vorhanden 

Zuständigkeit für Anwesenheitsliste Sind vorhanden (s. 
Hygieneverantwortliche) 

Name der Hygieneverantwortlichen vor 
Ort 

Armin Glatz, Günther Strobel 

Name des rechtlichen Vertreters Armin Glatz, Günther Strobel 
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2. Voraussetzungen: 
1. Hygienekonzept muss der kommunale Gesundheitsbehörde vorliegen und von 

dieser bestätigt und genehmigt werden (ggf. regional unterschiedlich. In Baden-
Württemberg keine Genehmigung notwendig, Konzept muss der Behörde auf 
Verlangen vorgelegt werden.) 

2. Geltende Verordnungen des Bundeslandes/des 
Landeskreises/Bistum/Landeskirche etc. müssen eingehalten werden  

3. Anbieter/Veranstalter trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der 
hygienischen Erfordernisse durch Anleitung und Kontrolle 

4. Es ist mindestens ein Hygieneverantwortlicher zu bestimmen, der auf die 
korrekte Durchführung vor, während und nach der Probe achtet. Dieser sollte 
entsprechend geschult werden, Angebote gibt es bei den Gesundheitsämtern. 
Hygienehinweis sind mit dem Personal zu besprechen und allen Teilnehmern im 
Vorfeld oder spätestens zum Beginn der Probe mitzuteilen. 
Es ist ratsam beim Wiedereinstieg in den Probebeginn von allen Beteiligten eine 
Bestätigung über die Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen einzufordern. 
Bei Kindern und Jugendliche mit Einwilligungen der Erziehungsberechtigten zur 
Teilnahme. 

5. Die Beteiligten sind bei jeder Probe zu protokollieren (Anwesenheitslisten) an den 
Eingängen und in den sanitären Anlagen sind Hinweisschilder zu den 
Hygienestandard anzubringen. 

 
 

3. Maßnahmen 
 
Handhygiene: 
 

• Vor der Probe Hände gründlich min. 20-30s lang mit Wasser und Seife waschen 

• Alternativ kann eine Händedesinfektion (30s lang) stattfinden (auf Verfallsdatum 
achten!) 

• Zum Abtrocknen Einmalhandtücher stehen bereit 

• Hände vom Gesicht fernhalten 

• Türklingen wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. den 
Ellenbogen benutzen 

 
Hustenetikette: 

• Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand (mind. 1m) wahren, sich 
möglichst wegdrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch husten und 
niesen, das danach entsorgt wird 

• Nach dem Nasenputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen oder 
desinfizieren 
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Beteiligte protokollieren: 

• In jeder Probe/Zusammenkunft werden die Namen (Adresse/Telefon/E-Mail) und 
die Sitzposition aller Anwesenden protokolliert, Bild wird erstellt um ggf. spätere 
Infektionsketten nachzuverfolgen. Protokollführer ist Manfred Ritter, Rosa 
Hautmann, Anika Hautmann. 

 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung oder Visier: 

• Ist von allen Beteiligten (ab 16 Jahren) mitzubringen und in (längeren) 
Singpausen, so wie vor und nach der Probe, zu tragen. 

• Ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Probe ist in Erwägung 
zu ziehen. 

• Es werden Einmalmasken zur Verfügung gestellt 

• Auf sachgerechten Umgang muss vom Verein hingewiesen werden 
 

Abstandregeln: 

• Mindestabstand von 2-3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist sowohl in 
geschlossenen Räumen, als auch im Freien zu beachten (Stühle 
dementsprechend aufstellen oder Stehflächen im Abstand markieren, vor Ort 
geltende Vorschriften beachten) 

• Die Abstände zwischen Chorleiter und Chorsänger sollten deutlich weiter sein 
(die VBG empfiehlt in Singrichtung ein Abstand von mindestens 6 m und seitlich 
von mindestens 3 m einzuhalten) 

• Die Abstandregeln sind auch auf dem Weg zur Probe und in den Pausen zu 
beachten 

 
Proben im Freien: 

• Generell ist das Proben unter freiem Himmel unter Einhaltung der 
Abstandsregelung zu bevorzugen, wenn die Witterung es zulässt und ein 
geeigneter Platz zur Verfügung steht. 

• Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Freien zu beachten. 

• Ansammlungen von Zuschauern sind zu unterbinden 
 

Raumgröße: 

• Im freien keine Raumgröße erforderlich 
 

Lüftung: 

• Im freien Dauer Belüftung 
 

Rhythmisierung: 

• Bei mehreren Gesangsgruppen wird die Probenzeit versetzt beginnen, 15min 
Abstand 

 
Umgang mit Instrumenten und Noten: 
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• Alle Gegenstände sind personenbezogen zu verwenden und von den 
Teilnehmenden selbst mitzubringen 

• Wenn dies nicht möglich ist, muss eine gründliche Reinigung/Desinfektion nach 
der Nutzung erfolgen (z. B. Klavier) 

 
 

Essen und Trinken: 

• Auf gemeinsame Speisen sollte verzichtet werden 

• Trinkbehältnisse müssen von Teilnehmern selbst mitgebracht werden und dürfen 
nicht gemeinsam genutzt werden. 

 
Reinigung: 

• Nicht notwendig 
 

Umgang mit Risikogruppen: 

• Zur Risikogruppe zählen Personen mit Grunderkrankungen und/oder einem 
höheren Alter (ab 50 Jahren). Diese besonders schützen. 

• Keinen Zutritt haben Personen, die 
- Positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten 
- In Quarantäne sein müssen 
- Anderweitig erkrankt sind 

 
4. Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen: 

• Chorleiter und sonstige Verantwortliche sollten über Ansteckungsrisiken und 
mögliche Symptome informiert werden 

• Teilnehmer mit dieser Symptomatik sind von den Proben auszuschließen 

• Auftretende Infektion sind vom Vereinsvorsitzenden dem zuständigen 
Gesundheitsamt zu melden.  

 

Bei sämtlichen Krankheitssymptomen: zu Hause bleiben! 
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Einwilligung zur Proben- und Konzerttätigkeit in Zeiten der Corona-Pandemie 

 
 
Hiermit bestätige ich _______________________________________, 

dass ich mit der Teilnahme (meines Kindes _____________) an den Proben- 

und Konzerten des Ensembles 

_________________________________________________________ 

in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko einverstanden bin. 

 

Ich habe die vom Ensemble getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis 

genommen. Die vorgeschriebenen persönlichen Hygienemaßnahmen entsprechend 

des Konzepts vom 25.06.2020 werde ich nach besten Wissen und Gewissen 

befolgen. 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

  

Datum  Unterschrift / bei Minderjährigen 
Erziehungsberechtigte (beide) 

 




